
  
  

 

 
  

  
   

  
    

  
 

 

  

    

   
        

    
 

 
  

    

  
        

 
   

 
  

    
      

 
    

 
 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/27192 
19. Wahlperiode 02.03.2021 

Antrag 
der Abgeordneten Ralph Lenkert, Anke Domscheit-Berg, Dr. Petra Sitte, Doris 
Achelwilm, Simone Barrientos, Lorenz Gösta Beutin, Heidrun Bluhm-Förster, 
Dr. Birke Bull-Bischoff, Brigitte Freihold, Nicole Gohlke, Kerstin Kassner, 
Sabine Leidig, Dr. Gesine Lötzsch, Pascal Meiser, Cornelia Möhring, Norbert 
Müller (Potsdam), Sören Pellmann, Victor Perli, Dr. Kirsten Tackmann, 
Andreas Wagner, Katrin Werner, Hubertus Zdebel, Sabine Zimmermann 
(Zwickau) und der Fraktion DIE LINKE. 

Recht auf schnelles Internet für alle 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 
über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) und 
zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisie-
rungsgesetz) wird den Erfordernissen nach sicherer, schneller und im ganzen Deutsch-
land flächendeckender Internetverbindung nicht gerecht. 
Der Bedarf nach sicheren, schnellen Internetverbindungen ist insbesondere während 
der COVID-19-Pandemie erneut stark gestiegen. Ein leistungsfähiges Internet ist nicht 
allein ein privates Vergnügen oder ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern existenziell. 
Das gilt sowohl für Wirtschaft, als auch für Kultur, Soziales, für Patienten und Perso-
nal der Krankenhäuser und besonders im Bildungsbereich. Es braucht dafür ein Uni-
versaldienst, der die Bandbreiten dynamisch anpasst mit Gigabitgeschwindigkeit in 
der Stadt und auf dem Land. 
Der Zugang zum Internet ist in Deutschland nach wie vor unbefriedigend. Es fehlt 
weiterhin an einer stabilen, flächendeckenden und guten Netzabdeckung, parallel wer-
den die vertraglich zugesicherten Geschwindigkeiten und Bandbreiten oft nicht einge-
halten. Der Wettbewerb der Telekommunikationsanbieter (weiterhin „Anbieter“) 
bringt nicht die gewünschten und erforderlichen Ergebnisse. Noch immer müssen sich 
Endnutzer beschweren und mit den Anbietern streiten, weil sie ihre vereinbarte und 
bezahlte Leistung nicht bekommen, oder überhaupt keinen verlässlichen Netzzugang 
haben. Nicht selten bestellen Kund:innen, aber auch Unternehmen Internetverbindun-
gen bei zwei Anbietern und zahlen doppelt, zur Absicherung für den Fall, dass es bei 
einem von den beiden Anbietern zu größeren Störungen oder Dienstausfällen kommt. 
Dies wird auch von den offiziellen Daten der Bundesnetzagentur bestätigt. Laut dem 
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letzten veröffentlichten Jahresbericht der Bundesnetzagentur (2018-2019, 
https://download.breitbandmessung.de/bbm/Breitbandmessung_Jahresbericht_2018
_2019.pdf) erreichen im Festnetz nur 16 Prozent der Anschlüsse die angebotene Über-
tragungsrate und bei 30 Prozent ist es nicht einmal die Hälfte. Im Mobilfunk ist die 
Situation noch alarmierender. Nur 1,5 Prozent der Nutzer:innen erreichen vertragsge-
mäße Datenraten und nur 16 Prozent wenigstens die Hälfte dessen, was von ihren An-
bietern angekündigt wurde. 
Diese Probleme werden im vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht 
berücksichtigt und können deshalb auch nicht gelöst werden. Eine effektive Digitali-
sierung wird so weiterhin unmöglich, stattdessen werden sich Ungleichheiten ver-
schärfen, da ein verlässlicher, schneller Netzzugang nicht für alle Bürger:innen gleich-
ermaßen verfügbar ist. 
Der Gesetzentwurf sieht zwar ein Minderungsrecht beim Nichteinhalten der verein-
barten Geschwindigkeit und bei Verstoß gegen andere Qualitätsparameter vor, aber 
verzichtet darauf, die Rechtsanwendung klar zu definieren. Die Konkretisierung unbe-
stimmter Begriffe wird an die Bundesnetzagentur delegiert. Die Bundesnetzagentur 
hat schon eine ähnliche Konkretisierung unverbindlich verfasst in der Mitteilung Nr. 
485/2017, Amtsblatt Nr. 13/2017 vom 12.07.2017 (www.bundesnetzagentur.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breit-
band/Breitbandgeschwindigkeiten/Mitteilung_Konkretisierung.pdf?__blob=publication-
File&v=3). Sie ist aber unbefriedigend – zu vage und schützt mehr die Anbieter als die 
Kund:innen. Künftig soll eine Konkretisierung der Bundesnetzagentur durch Allge-
meinverfügung stattfinden, was jedoch nicht immer effektiven Schutz für Verbrau-
cher:innen bzw. Endnutzer:innen bieten wird. Vorgaben sind vielmehr verbindlich und 
einklagbar zu regeln und Verstöße mit Bußgeldern zu ahnden. 
Die Regelung des Minderungsrechts als „das vertraglich vereinbarte Entgelt in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem die tatsächliche Leistung von der vertraglich 
vereinbarten Leistung abweicht“, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, ist ungenügend 
und geht an der Realität vorbei. Eine Rechtsdurchsetzung durch Verbraucher:innen ist 
so kaum möglich, insbesondere nicht in Regionen ohne Anbieteralternativen. Dieser 
Gesetzentwurf motiviert die Anbieter nicht, fair und transparent die beworbene Leis-
tung tatsächlich zu gewährleisten. 
In vielen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland ist eine Unterversorgung mit 
schnellem Internet nachgewiesen. Auch die Ausbauverpflichtungen für Mobilfunkbe-
treiber (98 Prozent der Haushalte zu versorgen) bedeuten, dass 2 Prozent der Bevölke-
rung (1,6 Millionen Personen) weiter keinen Rechtsanspruch auf schnelles Internet ha-
ben. Viele Menschen haben gar keine Möglichkeit, zu Anbietern mit besseren und 
schnelleren Internetanschlüssen zu wechseln, da es nur einen Anbieter gibt. 
Der Gesetzentwurf enthält zum „Recht auf schnelles Internet“ im Teil 9 erhebliche 
Schlupflöcher, die den Rechtsanspruch letztlich nicht garantieren können. Erstens ent-
hält der Entwurf keine klaren zeitlichen Vorgaben, bis wann eine Flächenabdeckung 
in Deutschland erreicht werden muss. Zweitens verpflichtet er die Anbieter nicht direkt 
und gibt ihnen und der Bundesnetzagentur zu viel Spielraum, um das Verfahren und 
den Ausbau zeitlich zu verschleppen. Schlussendlich orientiert sich der Gesetzentwurf 
an den Minimalvorgaben der europäischen Richtlinie und bleibt weit hinter dem von 
der Regierungskoalition verkündeten Ziel zurück, bis 2030 für jeden Haushalt einen 
Gigabitanschluss verfügbar zu machen. 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Ins
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Ins
https://download.breitbandmessung.de/bbm/Breitbandmessung_Jahresbericht_2018
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I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, um 
1. die Anbieter zur Gewährleistung der vereinbarten Übertragungsgeschwindigkeit 

bei Festnetzanschlüssen zu verpflichten, die in mehr als 95 Prozent der Zeit min-
destens 70 Prozent der angebotenen Übertragungsgeschwindigkeit betragen 
muss. Die beworbene Geschwindigkeit darf nicht höher als die maximale real 
erreichbare Geschwindigkeit bei durchschnittlicher Auslastung der Netze an der 
jeweiligen Adresse sein. Die minimale Übertragungsrate darf zu keinem Zeit-
punkt 30 Prozent der beworbenen „Bis zu“ Übertragungsrate unterschreiten; 

2. die Anbieter zur Gewährleistung der vereinbarten Übertragungsgeschwindigkeit 
bei mobilen Internetanbietern zu verpflichten, in mehr als 80 Prozent der Zeit 
mindestens 70 Prozent der beworbenen Geschwindigkeit und in mehr als 90 Pro-
zent der Zeit mindestens 50 Prozent zu garantieren. Die beworbene Geschwin-
digkeit darf nicht höher als die geschätzte maximal real erreichbare Geschwin-
digkeit bei einer durchschnittlichen Auslastung des Netzes sein und die minimale
Übertragungsrate darf zu keinem Zeitpunkt 30 Prozent der beworbenen „Bis zu“
Übertragungsrate auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unterschrei-
ten; 

3. das unmittelbare Minderungsrecht der Verbraucher beim Nichterhalten der ver-
einbarten oder geworbenen Geschwindigkeit zu erhöhen, indem bei Verstößen 
der vereinbarte gesamte Tarifpreis unmittelbar herabgesetzt werden kann um 50 
Prozent des vereinbarten monatlichen Bruttopreises (mindestens aber um 5 Euro); 

4. den Anbieter zu verpflichten, innerhalb von 3 Monaten den vertragsgemäßen Zu-
stand herzustellen, anderenfalls ist bei strukturellen und regelmäßigen Verstößen 
ein Bußgeld in Höhe von 0,1 Prozent des Jahresumsatzes des Anbieters, mindes-
tens jedoch in Höhe von 1.000 Euro festzusetzen. Die oben genannten Verstöße 
der Anbieter sind zugleich als Ordnungswidrigkeit zu definieren und ein Buß-
geldkatalog ist dem Gesetzentwurf hinzuzufügen und die verhängten Bußgelder 
sind für den Ausbau der Breitband- und mobilen Dateninfrastruktur in unterver-
sorgten Gebieten zu nutzen; 

5. die Regelung zur Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste so zu gestalten, 
dass schnelle, sichere Internetdienste schnellstmöglich flächendeckend in 
Deutschland mit festen zeitlichen Vorgaben gesichert werden. Die Mindestband-
breite für den Ausbau und für neue Anschlüsse als Median der tatsächlichen 
Download-, bzw. Upload-Rate ist festzuschreiben, mindestens jedoch eine An-
fangsbandbreite von 100 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Vor-
sätzliche oder fahrlässige Verzögerungen werden mit Bußgeldern belegt, die zum 
Ausbau der öffentlichen Dateninfrastruktur eingesetzt werden; 

6. einen Universaldienst festzuschreiben, der eine Gigabitgeschwindigkeit von 1000 
Mbit/s symmetrischer Bandbreite für alle Haushalte bis 2030 vorsieht. 

7. die dem Gesetzentwurf zugrundeliegende Diensteliste anzupassen und um 
Dienste zu erweitern, die heutzutage in der breiten Bevölkerung aktiv genutzt 
werden (z. B. Smart Home-Dienste); 

8. die Bundesnetzagentur aufzufordern, im regelmäßigen Turnus von zwei Jahren, 
im Zuge einer objektiven, wissenschaftlichen Untersuchung festzustellen, wie 
sich die Anforderungen an einen dynamischen Breitbandinternetzugang und 
Kommunikationsdienste in Deutschland entwickelt haben. 

Berlin, den 2. März 2021 

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 
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